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RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
FUR DIE BEWASSERUNGS-LANDWIRTSCHAFT AUF DER
ARABISCHEN HALBINSEL

Stefan Kohler, Ziirich

Einfilhrung

In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass die Ubernutzung der
Wasser-Ressourcen auf der Arabischen Halbinsel mit den besonderen
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den Staaten dieser
Region erklart werden kann. Dabei wird vor allem auf den Jemen und auf
Saudi-Arabien Bezug genommen, die mit Einschrinkungen jeweils fiir eine
Gruppe von anderen Staaten der Arabischen Halbinsel als Beispiel stehen:!
Der Jemen fiir Jordanien, Syrien oder den Irak; Saudi-Arabien fiir die fiinf
anderen Staaten am Persischen Golf.

Werden in Statistiken und Tabellen die Linder mit der kleinsten pro-
Kopf zur Verfiigung stehenden Wassermenge aufgelistet, finden sich dabei
bekannte Namen der Arabischen Halbinsel in den ersten Ringen. Gleich-
zeitig haben diese Linder auch den hochsten Wasserverbrauch (gemessen
in Prozent des zur Verfiigung stehenden Wassers). Nach Libyen haben da-
bei Qatar, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Jemen und Jordanien
mit 174, 140, 135 bzw. 110% die weltweit hochsten Werte.2 Ein Wasser-
verbrauch von iiber 100% entsteht, wenn nicht erneuerbare Vorrite ver-
braucht werden. Acht der zehn von der Wasseriibernutzung am meisten
betroffenen Linder liegen auf der Arabischen Halbinsel. Die Wasserres-
sourcen werden dort in einem Masse iibernutzt, dass die Zukunftsper-
spektiven der Region dadurch stark eingeschrinkt werden. Dass in diesen
Landern gleichzeitig sehr wasserintensive Bewéasserungs-Kulturen bestehen
und eine teilweise ehrgeizige Agrarentwicklung trotz dem wenigen zur
Verfiigung stehenden Wasser angestrebt wird, ist ein Widerspruch, der

1 Die Arabische Halbinsel wird hier im weiteren Sinne verstanden und enthélt neben
den sechs Staaten des GCC auch den Jemen, Jordanien, den Libanon, Syrien, Irak
und Israel.

2 Peter Gleick, Water in Crisis, Oxford, 1996, p. 106.
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hier mit den besonderen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen erklart werden soll.

Die Bewisserungs-Landwirtschaft auf der Arabischen Halbinsel

Die Bewisserungs-Landwirtschaft hat auf der Arabischen Halbinsel eine
lange Tradition. Bekannt sind die antiken Hochkulturen in Mesopotamien,
in der Levante, Syrien und in Siidarabien. Die seit dem Altertum ange-
bauten Produkte sind Getreide (v.a. Hirse, Gerste und Weizen), Datteln,
Gemiise und Olfriichte. Heute dominieren immer noch dhnliche Pflanzen,
ergdnzt mit Zitrusfriichten, Baumwolle sowie neuweltlichen Produkten wie
Mais oder Kartoffeln.

Der Markt ist mehrheitlich binnenorientiert, mit einem gewissen
Handel innerhalb der Region. Neben der Subsistenz-Wirtschaft gewinnt
der Anbau von Cash-Crops an Bedeutung. Im Norden sind dies Friichte,
Gemiise und Baumwolle, im Zentrum Getreide und im Siiden Qat und
Frichte.

Die Bewisserungsformen sind sehr vielfiltig, sie reichen von der tra-
ditionellen Uberflutung der Felder mit Wasser, das von Dimmen aus den
Wadildufen gefasst wird, bis hin zur Tropfchen-Bewdsserung mit Grund-
wasser, das aus Tiefen von mehreren Kilometern geschopft wird.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen

Das Rechtssystem fiir die Bewdsserungs-Landwirtschaft beruht auf den
drei folgenden Quellen: dem alten iiberlieferten Rechtsverstindnis - ‘urf
genannt, dem islamischen Recht — der Shariah - und modernen Gesetzen,
eher auf einem westlichen Rechtsverstindnis beruhend (Tab. 1). Diese
Rechtsgrundlagen sind jedoch nicht losgelost voneinander entstanden und
haben sich nicht unabhingig entwickelt, sondern sie haben sich gegenseitig
beeinflusst.

Dem ‘urf-Recht und dem islamischen Wasserrecht ist gemeinsam,
dass sie auf einer sehr alten Tradition beruhen und im Verstindnis der
Bevolkerung verankert sind. Moderne Wassergesetze dagegen sind bei-
spielsweise in Jordanien und im Jemen innerhalb der letzten Jahre in den
Hauptstidten entstanden und sollen von da aus einen nachhaltigeren
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Umgang mit den Wasser-Ressourcen garantieren. Instrumente dafiir sind
Ver- und Gebote fir die Nutzung des Wassers, die vor allem auf die
Limitierung des Wasserverbrauchs abzielen.

‘urf -Recht Islamisches Moderne
Wasserrechte Wassergesetze
Quellen Uberlieferung, Shariah; Koran Verfassung,
Gewohnheit, und Hadith Wassergesetze und
Pridzedenzfille Wasserbehdrden
Anwendung starke regionale im ganzen Nationalstaat
Unterschiede islamischen Raum
Interpretations- | gross massig klein
spielraum
Beispiele um Brunnen gilt Wasser kann nicht | Wasser gehort dem
eine Schutzzone besessen werden Staat
von 500 m

Tab. 1: Charakteristiken der drei Quellen der Wasserrechte am Beispiel des Jemens

Eine Modernisierung der Wasserrechte ist ndtig, weil die traditionellen
Wasserrechte auf ein Gesellschaftssystem und vor allem eine Technologie
bezogen sind, die heute nicht mehr existieren. Ein Beispiel dafiir ist die
Regelung, dass ein Brunnen von einer 500m-Schutzzone (Haram) umgeben
ist, in der kein anderer Brunnen gebohrt werden darf. Dem bestehenden
Brunnen kann damit das Wasser nicht abgegraben werden, weil mit den
traditionellen Schopfmethoden der Abstand von 500m zwischen den Brun-
nen ausreichen, um die gegenseitige Fordermenge von Wasser nicht zu
beeinflussen. Mit modernen leistungsfahigen Pumpen wird diese Regelung
uberflissig, weil nun ein Brunnen auch aus lkm Entfernung einen beste-
henden Brunnen gefahrden kann.

Eigene Beobachtungen haben gezeigt, dass die traditionellen Wasser-
rechte fiir die lokale Bevolkerung sehr wichtig sind und im Gegensatz zu
den modernen Gesetzen auch respektiert werden. Nur ein Einbezug von
diesen Regelungen in die moderne Wassergesetze kann diesen den ndtigen
Riickhalt geben. Die traditionellen Wasser- und Landrechte kénnen eine
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Ubernutzung des Grundwassers nicht verhindern; im Gegenteil fordern sie
eine exzessive Nutzung im Sinne der Debatte um “Common-property”-
Ressourcen: Solange die Besitzverhiltnisse von natiirlichen Ressourcen
unklar sind, sind diejenigen, die ihren Verbrauch zugunsten der Allge-
meinheit drosseln, die Verlierer.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Subventionierung der Bewésserungs-
Landwirtschaft

Ein zweiter wichtiger Faktor, der zur Ubernutzung der Wasserressourcen
auf der Arabischen Halbinsel gefiihrt hat, ist das 6konomische Umfeld, das
sich stark verdndert hat. Wirtschaftliches Wachstum und eine starke Ein-
bindung in den Weltmarkt hitten eigentlich eine Marginalisierung des
landwirtschaftlichen Sektors erwarten lassen. Wie in den meisten Gebieten
der Erde ist aber auch auf der Arabischen Halbinsel der landwirtschaftliche
Sektor mit einer ganzen Reihe von Subventionen gefordert worden. Dank
Subventionen lohnt sich die intensive Landwirtschaft in einem Umfeld, das
fiir diesen Wirtschaftszweig eigentlich sehr ungiinstig ist. Einen Uberblick
uiber diese verschiedenen Arten von Subventionen gibt Abb. 1:

Subventionen in
der Landwirtschaft

,/_\

Direkte Subventionen Indirekte Subventionen

Weltmarktniveau

(20% der Erzeug-

erpreise in
Saudi-Arabien)

marktpreises im
Jemen

I /\
. Garantierte Verbilligung der Geldtransfer
Ubernahmepreise  Produktionsmittel Stadt - Land
Beispiele: /\
Verbilligung der Verbilligung der Geldtransfers der Einkommen
Weizenpreise fiir Dieselpreise auf Arbeitsemigranten aus Anbau
Verbraucher auf 10% des Welt- in den 70er und von Qat

80er Jahren im
Jemen

Abb. 1: Subventionsarten in der Landwirtschaft auf der Arabischen Halbinsel
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Die Landwirtschaft wird in den reichen Lédndern am Golf durch die
Erhohung der Ubernahmepreise subventioniert. Diese Subventionen haben
einen politischen Hintergrund. Als Folge der israelisch-arabischen Kriege
in den 60er und 70er Jahren wurde eine Selbstversorgung mit Nahrungs-
mitteln angestrebt, was angesichts der Trockenheit und der relativ hohen
Bevolkerungszahl zundchst utopisch erschien. Tatsdchlich ist Saudi-Ara-
bien bis heute aber zu einem Netto-Getreide-Exporteur geworden. Die
Regierung hat 1992 alleine den Weizenanbau mit einem Betrag von umge-
rechnet 3 Mia. sFr. subventioniert, indem sie den Bauern das Getreide
zum Fiinffachen des Weltmarktpreises abkaufte.3 Zum Vergleich: In der
Schweiz subventioniert der Bund die Landwirtschaft mit etwa 2 Mia. sFr.
pro Jahr.4 Der Preis fiir die in Saudi-Arabien angestrebte Selbstversorgung
ist neben diesen 3 Mia. sFr. pro Jahr auch die Vernichtung ihrer Wasser-
vorrite innert weniger Jahrzehnten, Wasservorrite, deren Anreicherung
Zehntausende von Jahren gedauert hatte.5

Eine andere etwas subtilere Art von Agrar-Subventionen findet iiber
die Produktionsmittel und Absatzbestimmungen statt. Dies soll am Beispiel
des Jemens erldutert werden. Ein wichtiges Produktionsmittel fiir die Be-
wisserung ist der Diesel zum Betrieb der Pumpen. Dieser ist im Jemen auf
einen Zehntel des Weltmarktpreises subventioniert.6 Ein tiefer Dieselpreis
fordert den iibermissigen Wasserverbrauch, weil zusitzlich Agrargiter
bewdssert werden, die unter freien Marktbedingungen nicht produziert
werden konnten.

Indirekt subventioniert wird die Landwirtschaft durch den Geld-
transfer von urbanen Gebieten aufs Land. Im Jemen driickt sich dies durch
zwel Phanomene aus: Erstens die Arbeits-Emigration vom Land in die
Stidte und den daraus folgenden Geldiiberweisungen in die ldndlichen
Gebiete. Dort wird das Geld von der verbleibenden Bevdlkerung dann
unter anderem auch in 6konomisch unrentable aber prestigetrachtige und

3 Mahmood Ahmad, “Sustainable Water Policies in the Arab Region”, in: K. Mahdi
(ed.), Water and Arab Gulf Development: Problems and Policies, Exeter, 1996, p.
8.

4  Bundesamt fiir Landwirtschaft, Siebter Landwirtschafisbericht, Bern, 1992, p. 281.
5 Abdulla Ali Al-Ibrahim, “Excessive Use of Groundwater Resources in Saudi
Arabia: Impacts and Policy Options”, in: Ambio, Vol. 20, No. 1, 1991, p. 34.

6 World Bank, Yemen: Towards a Water Strategy. An Agenda for Action, Sana'a,

1996, p. 2.6/6.



910 STEFAN KOHLER

wasserverbrauchende Agrarprojekte investiert, was wiederum fiir die
Absenkung des Grundwasserspiegels mitverantwortlich gemacht werden
kann.

Das zweite Phinomen ist der Qat-Anbau. Vom Qat-Strauch werden
die jungen Triebe geerntet und miissen noch am gleichen Tag konsumiert
werden. Das Kauen von Qat hinterldsst eine leicht anregende Wirkung und
ist im Jemen stark verbreitet. Mit dem Anbau von Qat werden hohe Ein-
kommen erzielt und man schitzt, dass etwa 50% der Wertschopfung der
Landwirtschaft und 25% des Bruttosozial-Produktes aus dem Qat-Anbau
stammen.”’ Der Qat-Preis ist unnatiirlich hoch, weil der Anbau und Handel
einen «Graumarkt-Charakter» hat, weil die Vermarktung wegen der kurzen
Haltbartkeit sehr schnell ablaufen muss und weil der Import von Qat
verboten ist. Aus zwei Griinden kann der Qat-Anbau zur Subventionierung
der Landwirtschaft gezahlt werden: Erstens fliesst durch den Qat-Handel
sehr viel Geld von den Stiadten aufs Land, wie es fiir kein anderes Agrar-
produkt denkbar wire und zweitens wird das Einkommen aus dem Qat fiir
die Produktion von anderen weniger rentablen Agrargiitern benutzt. So
gibt es Bauern, die ihr eigenes Wasser fiir die Produktion von Qat ver-
wenden, aus dem Erlos dann aber zusitzlich Wasser kaufen, um ihre
Maisfelder zu bewissern.

Fazit: Die Subventionierung der Landwirtschaft ist nicht nur bei uns
weitverbreitet. Es zeigt sich, dass die Diskussion iiber Sinn und Unsinn
von Subventionen neben den finanziellen Aspekten auch die 0kologischen
Auswirkungen einbeziehen muss. Auf die wichtigen und durchaus vorhan-
denen sozio-0konomischen Vorteile der wirtschaftlichen Bevorzugung des
Agrarsektors wird hier nicht eingegangen.

Schluss

Die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen fiir die Bewis-
serungs-Landwirtschaft konnen fiir die gegenwirtige Ubernutzung der
Wasserressourcen auf der Arabischen Halbinsel mitverantwortlich gemacht
werden. Soll die Entwicklung in Richtung einer nachhaltigen Ressourcen-
nutzung gehen, so muss mit den erwihnten rechtlichen und wirtschaft-
lichen Instrumenten aber mit umgekehrten Vorzeichen eine Verdnderung

7 Op. cit., p. 5.
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initiiert werden: Dazu gehoren Mittel, die den iibermissigen Wasserver-
brauch verteuern, statt ihn verbilligen. Dies fiihrt dann zu einer kiinstlichen
Verknappung der Ressource und ist auch Anreiz dafiir, das Wasser effi-
zienter zu nutzen.






	Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Bewässerungs-Landwirtschaft auf der arabischen Halbinsel

